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Klara Hübner

«Wer mein bedarff, der Sprech mich an»

Das Läuferamt und die Problematik der «öffentlichen
Dienstleistung» in spätmittelalterlichen Städten
des schweizerisch-oberdeutschen Raums

Läuferboten genossen in literarischen Quellen des ausgehenden Mittelalters einen

eher zwiespältigen Ruf. Eines der bekanntesten Beispiele, der «Bote der Narren»

aus Sebastian Brants 1499 in Basel gedrucktem Narrenschiff, wird vom Verfasser

geradezu als Gegenteil eines verlässlichen Nachrichtenübermittlers dargestellt: Er
ist unzuverlässig, langsam, schwatzhaft und von liederlicher Lebensart.1 Ein

anonymes Nürnberger Flugblatt aus der Reformationszeit stellt dagegen die Mühsal
der Läufertätigkeit in den Vordergrund, nicht ohne sie aber ironisch zu brechen: Der
Läufer, der unter der Willkür wucherischer Wirte leidet und immer in Gefahr ist,

unterwegs von Schnaphannen überfallen, ausgeraubt und verprügelt zu werden, ist
letztlich an seiner misslichen Lage selbst schuld - er übermittelt Briefe, weil er ja
sonst nichts kann.2

Wenn auch überzeichnet, stehen beide Beispiele für ein kommunikationshistorisches

Phänomen, das sich am Ausgang des Mittelalters in den Rechnungsquellen der

meisten oberdeutschen und eidgenössischen Städte zeigt: Zum einen produzieren
die meisten Stadtkanzleien nach 1450 deutlich mehr Akten, zum anderen wird in
breiteren Schichten der Stadtbevölkerung ein Interesse am brieflichen
Informationsaustausch manifest. Das führt vielerorts nicht nur zur Umgestaltung der bisherigen

obrigkeitlichen Nachrichtendienste, sondern ruft auch auf eigene Faust tätige
Herolde und Läuferboten auf den Plan, die ihre Aufträge auch ohne obrigkeitliche
Zulassung verrichten. Im Kern ergibt sich eine widersprüchliche Situation: Durch die

«Freiberufler», die ihre Dienste aufgrund persönlicher Empfehlung verrichten, steigt
die Gefahr von Missbrauch und Rufschädigung, die auch auf jene Herrschaftskreise

zurückfallen konnte, die zwar über ein «städtisches» und somit zuverlässiges Botenwesen

verfügten, die unzuverlässigen «Freien» jedoch in ihrer Stadt duldeten.

Es wäre um 1500 allerdings verfrüht, von einem «Kampf» zwischen obrigkeitlichen
und freiberuflichen Boten zu sprechen, denn beide offenen Systeme existierten
nebeneinander. Zumindest in den städtischen Akten des 15. Jahrhunderts wurde die Frage,

wer in erster Linie für wessen Korrespondenz zuständig war, klar geregelt. Auf der
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Ebene persönlicher Netzwerke konnten die Unterschiede zwischen Freiberuflern,

Gelegenheitsboten und vereidigten Läufern in einigen Fällen ganz überwunden werden,

was einen guten Ausgangspunkt für die Frage bietet, inwiefern das Botenwesen

der spatmittelalterhchen Städte auch als Frühform «öffentlicher Dienstleistung»
angesehen werden kann.

Der Begriff der «öffentlichen Dienstleitung» ist in der Mttelalterforschung generell,
für das Spätmittelalter im Besonderen aus gutem Grund bisher selten verwendet

worden. Auch wenn der Perminus «Dienstleistung» weit wemger anachronismus-

verdächtig erscheint als «öffentliche Dienstleistung» - das mittelalterliche Gewerbe,
der Handel oder die Diplomatie kannten erwiesenermassen auch ein
«Dienstleistungsangebot» -, ist gerade der Frage nach dem «öffentlichen Charakter» dieses

Dienstleistungsangebots bisher kaum nachgegangen worden.3 Der Hauptgrund liegt
in den teilweise eklatanten Differenzen zwischen Gestaltung und Funktionsweise
des modernen service publique und den ungleich komplexeren Strukturen
mittelalterlicher Verwaltungen.
Noch um 1400 existierte keine Staatlichkeit im heutigen Sinn. Das Reich war ein
Verbund von Einzelherrschaften, die alle «staatlichen» Kompetenzen wie
Gesetzgebung, Rechtsprechung, Aussenpolitik, Kriegführung sowie Verwaltung in sich

vereinten. Protz vielen strukturellen Gemeinsamkeiten waren diese Herrschaftsrechte

meistens individuell ausgestaltet. Zudem versammelten sie sich oftmals in der Hand

personell überschaubarer Gruppen. Legitimatorische Verpflichtungen gegenüber einer

«Gesamtbevölkerung» bestanden ebenso wenig wie ein zentrales «Aufsichtsorgan»,
das über Vielfalt, Qualität oder den Zugang zu den einzelnen Angeboten entschied.

Die Verwaltung diente der Umsetzung und Verfestigung von Herrschaftsansprüchen

Insofern repräsentierten mittelalterliche Ämter vor allem sich selbst. Zudem
bestand keine Notwendigkeit, die «Leistungen» der einzelnen Amtsinhaber einem

breiteren Publikum zugänglich zu machen. Lrotzdem standen diese nicht allein dem

Herrschaftsträger, sondern auch jenen Personenkreisen offen, die mit ihm durch

familiäre oder «freundschaftliche» Bindungen vernetzt waren. Doch inwiefern
erfüllte dieser eingeschränkte Interessenverband den Sachverhalt einer «Öffentlichkeit»

überhaupt?
Mit Blick auf die gegenwärtige Forschungsdiskussion zum mittelalterlichen Öffent-

lichkeitsbegriff - von Carl A. Hoffman treffend zusammengefasst4- musste diese Art
Gruppe wohl am ehesten mit dem Perminus «Feilöffentlichkeit» umschrieben werden.

Sie definierte sich nicht nur über verschieden ausgeprägte Verbindungen innerhalb
ihres Interessenverbands, sondern verfügte auch über genügend Repräsentations- und

Kommunikationsmittel, um sich gegenüber Aussenstehenden Geltung zu verschaffen.5

Durch ihr Wirken an einem Ort schufen mittelalterliche Herrschaftsinhaber also

mehr oder wemger stabile, auf herrschaftsnahen Personenkreisen beruhende «Feil-
öffentlichkeiten» 6 Überdies wurden dank des grösseren Informationsaustausches
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in Verwaltung und Diplomatie nach 1450 zusätzliche Bereiche des «Öffentlichen»

geschaffen.7 Welchen Einfluss obrigkeitliche Läufer auf die Schaffung solcher

öffentlichen Räume haben konnten, soll im Folgenden kurz skizziert werden.

In spätmittelalterlichen Kommunen war die öffentlichkeitsverbindende Rolle von
Läufern besonders ausgeprägt, da sich die vom Rat, von seiner Verwaltung, den

Bürgern und Einwohnern gebildeten «Peilöffentlichkeiten» zumeist auf engstem
Raum überlagerten. Als Amtleute bewegten sich die Läuferboten mcht nur in den

Öffentlichkeitsbereichen ihrer städtischenAuftraggeber innerhalb und ausserhalb der

Stadtmauern, sondern verbanden diese auch mit ihrem eigenen sozialen Umfeld.
Die besoldeten Stadtämter waren aus mehreren Gründen beliebt. Die Übernahme

eines mederen Amts brachte handfeste finanzielle Vorteile mit sich. Die Zahl solcher

Ämter war recht bedeutend: Die Reichsstadt Rothenburg etwa verfügte um 1400 über

rund 35 Stadtämter, in denen circa 65 Amts- und Berufsleute ständig beschäftigt
wurden.8 Da ihnen zusätzlich eine Vielzahl von Handlangern und Bediensteten zur Seite

stand, wurden zeitweilig mehr als 100 Personen vom Rat finanziert. Ähnlich sahen

die Verhältnisse um 1448 in Bern aus. Die Stadtverwaltung umfasste 19 Ämter, in
denen mindestens 57 Personen längerfristig unterhalten wurden.9 Noch zahlreicher

waren niedere Ämter in Freiburg, wo es zur selben Zeit mehr als deren 40 gab.10

Damit stand jeweils ein nicht unwesentlicher Peil der Stadtbevölkerung in direkter
oder indirekter finanzieller Abhängigkeit zur städtischen Obrigkeit.
Über den finanziellen Aspekt hinaus konnte durch die Übernahme eines Stadtamts

zwischen dem Inhaber, seiner familia und den Personen aus dem Kreis der

Herrschaftsträger ein Netzwerk entstehen, welches die bestehenden sozialen Schranken

überbrückte. Daraus entstand eine städtische «Öffentlichkeit», die über eine besondere

Eigendynamik verfügte.11 Wo sonst konnte ein Bürger aus der gewerbetreibenden
Mittelschicht der Entscheidungsfindung der Ratsgremien so nahe kommen wie in
der Stadtverwaltung? Überdies war er direkt an der Umsetzung der Beschlüsse

beteiligt; die Angehörigen der städtischen Oberschicht, die etwa die Posten des

Stadtschreibers, Säckelmeisters oder Schultheissen innehatten, waren auf seine

Mitarbeit angewiesen!

Die meisten Stadtverwaltungen zeichneten sich durch eine flexible Ämterstruktur mit

grosser personeller Durchlässigkeit aus. Seit der Entstehung der niederen Ämter war
die Obrigkeit um ihre Institutionahsierung durch Eide, Satzungen und Ordnungen
bemüht. Sie schufen verbindliche Richtlinien, welche die Rechte und Pflichten von
Obrigkeit und Amtleuten festschrieben. Dass manche dieser Reglementierungen
reines Wunschdenken seitens der Obrigkeit blieben, hing auch mit dem hohen

Stellenwert persönlicher, mündlicher Abmachungen zwischen Ratsinitgliedern und
niederenAmtleuten zusammen Wie verbindlich die schriftlichen Weisungen wirklich

waren, war letztlich der individuellen Interpretation jeder einzelnen Stadtführung
überlassen Die mederenAmtsträger verfügten beim Ausbau ihrer Ämter also zumin-
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dest über ein indirektes Mitspracherecht. Doch berechtigte sie die Peilhabe an der

Öffentlichkeit von Verwaltung und Rat auch dazu, ihre Dienstleistungen ausserhalb

derselben anzubieten?

Es scheint tatsächlich so, dass Stadtläufer eine Frühform solcher «öffentlicher

Dienstleistung» anboten. Schon das Strassburger Stadtrecht von 1322 hält fest, dass

als Stadtläufer vereidigte Personen auch für private Auftraggeber laufen dürften,

allerdings nur mit dem Wissen von Rat und Bürgermeister und ohne jeden Anspruch
auf Entlohnung durch die Stadtoberen.12 Dass sich das Amt sehr wahrscheinlich aus

dieser Art von «öffentlicher» Inanspruchnahme entwickelte, zeigt sich etwa in einer

Satzung aus dem Jahr 1405. Die Bedeutung der ratseigenen Korrespondenz wird
hier bereits klar in den Vordergrund gerückt; die Stadt unterhält nun vier vereidigte
Läufer, die ihr uneingeschränkt zu Diensten zu stehen haben. Ihnen werden jedoch
zubotten - zusätzliche Aushilfsläufer - zur Seite gestellt, die sich um alle anderen

Ansprüche zu kümmern haben. Der Rat greift nur im Bedarfsfall auf sie zurück.
Sie haben kein Anrecht auf die Zuwendungen, die den vier vereidigten Läufern

zugesichert werden, denn über die Entlohnung von Einzelaufträgen hinaus will der

Rat «nit anders mit inen zu schaffende haben in deheiner weg».13 Die Schaffung des

<Zubotenamts> hatte in manchen Städten eine ähnliche Funktion, wie sie der Rat im
15 Jahrhundert auch mit der zunehmenden Normierung der Läufereide verfolgte Die

vereidigten Stadtläufer sollten dadurch fester in ihren städtischen Aufgabenbereich
eingebunden werden.

Über den Hauptzweck des Läuferamts war man sich in allen Städten einig: die

Übermittlung mündlicher und schriftlicher Nachrichten für den Rat Ebenso wenig
unterschieden sich die persönlichen Anforderungen an die künftigen Amtleute. Alle
Stadtläufer zwischen Freiburg im Uechtland und Konstanz mussten schwören, ihrer
Stadt «nutze, ere und frommen zu furdern und iren schaden zu wenden»,14 sowie
«einem schultheissen rät, und dem stattschriber getrüwlich ze warten»,15 ihrem
Dienst «tag und nacht»16 nachzukommen und nicht zu «sumen»17 und «sunst zu
helen, was zu haelen» 18ist. Verschwiegenheit, Ehrlichkeit und absolute Loyalität
gegenüber dem Rat waren Amtspflicht Ebenso galt ein generelles Spielverbot.
Nachrichten waren unverzüglich zu übermitteln und Botenläufe wahrheitsgemäss
abzurechnen. Bei mündlichen Informationen musste zudem die inhaltliche Preue

gewahrt werden, was etwa die unmissverständliche Aufforderungen im Basler
Boteneid von 1405 zeigt, der die Läufer ermahnt, nie «von Sachen ze reden, die

im nit empholen sint».19

Darüber hinaus enthalten die Eide aber mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten

In Solothurn, Basel und Konstanz kam der Aufgabenbereich des Stadtläufers

demjenigen der Ratsdiener recht nahe: Sie waren bei Empfängen als Mundschenke tätig,
bei Ratssitzungen anwesend und mussten in Zeiten eingeschränkten Schriftverkehrs

sogar die Ratsbücher des Schreibers von der Kanzlei in die Ratsstube tragen 20
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Dass nicht alle Aufgaben der Läufer schriftlich geregelt wurden, hängt einerseits mit
der offenen Struktur dieses Amts zusammen, in das die Fähigkeiten und das persönliche

Netzwerk jedes einzelnen Amtsinhabers emfliessen konnten, andererseits mit
der Vertrauensstellung, welche die Boten als Übermittler des obrigkeitlichen Willens
genossen.21 Nur aus der besonderen Nähe zum Rat lässt sich etwa der Auftrag des

Freiburger Läufers Wilhelm Chappotat erklären, der in der zweiten Halbjahresrechnung

1453 aufgeführt wird. Er wurde nämlich dafür entlohnt, dass er einer Freiburger

Gesandtschaft auf ihrem Weg zum Herzog von Savoyen in Fhonons-les-Bams

standesgemässe Unterkünfte besorgt hatte.22 Einer persönlichen Verbindung lag wohl
auch die Aufgabe seinerAmtskollegen Johann Giron und Nicod Chappusat zugrunde.
Beide wurden nach der Schlacht bei Murten mit der Rückführung von Freiburger

Kriegsknechten betraut, die in der Schlacht Schussverletzungen erlitten hatten.23

Auch wenn die Eide und Satzungen den Läufern einen Dienst für mehrere Herren

grundsätzlich erlaubten - Valentin Groebner sieht in städtischen Amtsinhabern
«besonders autorisierte Anbieter kostenpflichtiger Dienstleistungen im Namen der Stadt»,

da sie sich mehr als Subunternehmer ihrer Obrigkeit denn als Beamte gebärdeten24

-, musste der Rat doch immer wieder genug Anreize finanzieller Art schaffen, um
sich der Verfügbarkeit seiner Läufer sicher zu sein. Während das meilengeld allen

zustand, die Botengänge verrichteten, hatten vereidigte Läufer in den meisten Städten

einen zusätzlichen Anspruch auf ein vierteljährliches vasten- oder fronfastengeld.
Die meisten Städte boten ihnen jedoch noch mehr. In Bern etwa hatten die Läufer
seit 1426 Anspruch auf eine Amtstracht in den Stadtfarben. Ähnliches stand 1430

etwa dem Konstanzer Läufer Jäcklin Krittlin zu; die Stadt verpflichtete sich in seinem

Bestellungsbrief, ihm jährlich 2 Pfund für ein gewannd zu zahlen.25 Ferner erhielten
die meisten Amtsinhaber Naturalabgaben in Form von Mehl, Korn oder Wein. In
Amberg wurde um 1499 Läufern sogar eine Dienstwohnung zugewiesen.26 Eine

besondere Art der finanziellen Belohnung stellte die Auszahlung des sogenannten
bottenbrotes dar, welches dem schnellsten Läufer für die Übermittlung von besonders

dringlichen Nachrichten zustand

Protz dieser Anreize blieb eine Konkurrenz zwischen städtischen und privaten
Aufträgen bestehen. Im 15. Jahrhundert lässt sie sich in zahlreichen Städten nachweisen:

Die Art, wie der Rat seinen Erstanspruch auf die Dienste der Läufer formulierte, legt
nahe, dass Privataufträge nicht nur schwer zu kontrollieren waren, sondern trotz allen

Bemühungen seitens der Obrigkeit finanziell weiterhin verlockend blieben. Zahlreich
sind deshalb die Ermahnungen, wie etwa jene im Basler Läufereid von 1405,

Privataufträge nie ohne die Erlaubms von Bürgermeister, Stadtschreiber, Kleinem Rat

oder Oberstzunftmeister zu übernehmen und überdies «nit me denne gewonlichen
lone von der mile nehmen».27

1473 mussten die Berner Stadtläufer schwören, alle privaten Aufträge eingesessener

Bürger gegen die gleiche Bezahlung wie für städtische Aufträge wahrzunehmen, «eim
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ieglichen ingesessenen burger umb den Ion als der statt zu louffen».28 Daraus lässt

sich auf die privaten Auftraggeber schliessen. In Bern handelte es sich grösstenteils

um die «eingesessenen» Bürger, einen Personenkreis also, der aufgrund seiner
persönlichen oder geschäftlichen Verbindungen zur Obrigkeit einen direkten Zugang

zur «Peilöffentlichkeit» von Rat und Stadtverwaltung hatte. Für diesen besonders

ratsnahen Personenkreis spricht eine Regelung in der Strassburger Botenordnung
von 1443. Mit der Erlaubnis von Stadtschreibern oder Botenmeistern durften Läufer
bei der Durchführung von Privataufträgen für burger oder unsere manne sogar ihre
volle Amtstracht tragen. Dazu gehörte auch das Hoheitszeichen - die Schildbüchse

- mit dem Strassburger Stadtwappen.29

Wie gross das Volumen solcher privater Aufträge war, ist kaum zu ermitteln, da

Belege über die private Nutzung städtischer Amtsträger fehlen. Patsache ist aber,

dass zahlreiche Läufer in den Städten des schweizerisch-oberdeutschen Raums im
15. Jahrhundert zusätzlich einem Hauptberuf nachgingen. Dies hing vor allem mit
der geringen Zahl ihrer Einsätze zusammen, die sich zwar im Idealfall auf mehrere

Dutzend Botengänge im Jahr belaufen konnte, normalerweise jedoch nicht mehr
als 15-20 Aufträge umfasste.30 Deshalb waren weitere Verdienstmöglichkeiten für
die meisten Läufer mehr als willkommen. Zu den beliebtesten, weil einträglichsten
Nebenaufgaben gehörte das Eintreiben von Pfandgeldem für Stadt und Privatleute.

Als Auftragnehmer waren Läufer nämlich berechtigt, einen Peil der eingetriebenen
Summe für sich zu behalten.31 Diese Praxis lässt sich bis zu den schriftlich
festgehaltenen Anfängen des städtischen Läuferamts zurückverfolgen.
Das Anwachsen der städtischen Korrespondenz im 15. Jahrhundert und die damit
verbundene stärkere Nachfrage nach Stadtläufern führte allerdings zu einer

Kompetenzkollision, was in den meisten Städten zwischen Konstanz und Freiburg in den

1440er-Jahren zur Schaffung eines eigenständigen Pfänderamts führte. Nirgendwo
gelang es aber, die Läufer ganz auf städtische Botendienste zurückzudrängen; zu
stark waren städtische und private Interessen miteinander verbunden, zu dynamisch

war die Struktur der mederen Stadtämter.

Noch zu Beginn des 16. Jahrhunderts drückte sich in Bern die Attraktivität des

Läuferamts mitunter durch eine personelle Nähe zum Pfänderamt aus. Unter den 51

zwischen 1503 und 1526 mit Botendiensten beauftragten Amtleuten befanden sich

neben 31 Läufern immerhin 20 <Pfänder>. Drei von ihnen waren über längere Zeit
auch als Stadtläufer tätig.32

Dies scheint auch anderswo der Fall gewesen zu sein. Noch 1536 war die Struktur des

Nachrichtenwesens mancher Stadt des Schweizer Raums nicht so verfestigt, dass sie

einzig der Nachrichtenübermittlung gedient hätte. Gerade im diplomatischen Verkehr
stiess diese noch offene Praxis auf Kritik. In einem Abschied der eidgenössischen

Pagsatzung vom Juni desselben Jahrs beklagte sich eine Basler Gesandtschaft beim
Luzerner Rat darüber, dass ihr offizielle Briefe nicht etwa von Luzerner Läuferboten
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übermittelt worden seien, sondern von Fuhrleuten. Der Luzerner Schultheiss Golder
liess die Basler daraufhin wissen, dass Stadtläufer nicht immer verfügbar seien, da

sie häufig für «private» Auftraggeber Geldschulden eintreiben würden.33

Wenn auch der Rat in den Privataufträgen meistens keinen Widerspruch zum
städtischen Betätigungsfeld sah, solange die Auftraggeber zu seiner Peilöffentlichkeit

gehörten und die Läufer sich dabei an abgemachte Regeln hielten, so fürchtete er
doch die finanzielle Abhängigkeit seiner Amtleute von Drittpersonen oder Mächten,
die sich seinem direkten Zugriff entzogen. Die Sorge, dass ein Läufer in offizieller
Mission durch die Annahme übertriebener Geschenke oder die Aufnahme von
Krediten die Obrigkeit in Verruf bringen könnte, findet bereits im Basler Boteneid von
1405 entsprechenden Ausdruck. Neben einer Deklarationspflicht für Geschenke oder

anvertrautes Geld enthält er nämlich die Klausel, kein Geld «uff die statt noch sust

als eyn leuffer ze entlehnen»,34 wodurch den Basler Läufern die Rreditnahme im
Rahmen ihrer Pätigkeit sowohl auf Rechnung der Stadt wie generell verboten wurde.

Weniger rigoros verfuhr der Berner Rat in dieser Frage. Im Boteneid von 1481 verbot

er seinen Läufern lediglich «von nieman usswendig derr statt gellt [zu] entlechen» 35

Der Kreis möglicher Schuldner würde dadurch auf die Stadt beschränkt bleiben, sich

also der Kontrolle des Rats nicht entziehen können.

Der Begriff der «öffentlichen Dienstleistung» bleibt für das Mittelalter also weiterhin

problematisch. Eine im modernen Sinn breite Öffentlichkeit konnte in einem so stark

sozial gegliederten Umfeld gar nicht erst entstehen, ebenso wenig ein «staatlich»

abgestütztes Angebot an immateriellen Diensten. Dass die Verwaltungen einzelner
Herrschaftsverbände, insbesondere der Städte, die ihre Dienste einem ausgewählten
Personenkreis zur Verfügung stellten, durchaus eine «Peilöffentlichkeit» hervorbrachten,

lässt sich am Beispiel des städtischen Botenamts darstellen. Diese Amtsträger sind

für die Fragestellung von besonderem Interesse, da sie als Informationsübermittler
nicht nur verschiedenste «Öffentlichkeiten» verbanden, sondern vonAnbeginn neben

ihrem Dienst für Stadt und Rat auch Aufträge von Privaten übernahmen. Aber auch

diese Art von Dienstleistungstätigkeit trägt eindeutig vormoderne Züge. So wurden
Stadtläufer weitgehend von Personen in Anspruch genommen, die dem persönlichen
Umfeld der Entscheidungsgremien entstammten. Alle anderen mussten sich mit
freiberuflichen Läufern zufrieden geben.

Ferner scheint der Rat die Mitbenutzung seiner Läufer nicht immer gern gesehen

zu haben, da sie aufgrund ihres Einblicks in die Abläufe von Verwaltung und

Diplomatie zum Kreis der Vertrauenspersonen zählten. Entscheidender war jedoch der

finanzielle Aspekt: Da das Nachrichtenvolumen der Städte bis ins 16. Jahrhundert

beachtlich schwanken konnte, liess sich die ausschliessliche Nutzung der Läufer durch

die Stadt nie ganz durchsetzen. Die meisten Läufer gingen neben ihrem Botenamt
einem Haupterwerb nach. Gross war auch ihre Bereitschaft, zusätzliche Aufträge
von Privatpersonen zu übernehmen. Zu den beliebtesten scheint das Einziehen von
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Pfandschulden gehört zu haben, da es die Läufer dazu berechtigte, einen Peil der

eingezogenen Summen zu behalten. Damit war «öffentliche» Dienstleistung auf der

Ebene der niederen Stadtämter immer auch mit finanziellen Eigeninteressen
verbunden. Die verstärkte schriftliche Fixierung aller Aufgaben der Läufer seitens der

Obrigkeit sowie ein durchdachtes System finanzieller und materieller Gratifikationen

war also nicht nurAusdruck der zunehmenden Professionalisierung des Amts, sondern

sollte auch die Verfügbarkeit derAmtleute sichern, eine Verfügbarkeit, die gerade im
16. Jahrhundert durch die verändertenAnforderungen an die Nachrichtenübermittlung
in den seltensten Fällen gewährleistet werden konnte.
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